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RS UVS Kärnten 1997/11/25 KUVS-
1024-1025/3/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1997

Rechtssatz

Wird dem Beschuldigten ein Holzschlägerungsunternehmen von einem Maschinenring empfohlen, schließt er mit

diesem Unternehmen einen Vertrag, unter Verwendung eines ihm vorgelegten Formulars und hat er nicht erkennen

können, daß das Unternehmen keine Gewerbeberechtigung besessen haben soll und hat das Unternehmen auch die

komplette Ausrüstung für die Ausübung der Holzschlägerungsarbeiten mitgeführt, so hieße dies bei Würdigung dieser

Umstände die Sorgfaltsp icht des Beschuldigten zu überspannen, würde man bei der gegebenen Sachlage von ihm

verlangen, über die Rechtmäßigkeit und Zulässigkeit der Arbeitsvereinbarung quali zierte Zweifel zu hegen.

(Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/11/25 KUVS-1024-1025/3/97
	JUSLINE Entscheidung


